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Dr. Franz-Georg Rips, Präsident Deutscher Mieterbund (DMB) e. V. 

 

 

Zur Mietpreisbremse 
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Verschiedene Formen der Mietpreisbremse allgemein 

• Bisherige („alte“) Kappungsgrenze 

 

• Kappungsgrenze neu gem. Mietrechtsänderungsgesetz von 2013 

 

• Grundlage der ortsüblichen Vergleichsmiete 

 

• § 5 Wirtschaftsstrafgesetz 

 

• Mietwucher nach Strafgesetzbuch 

 

• Neu? Kappung der Wiedervermietungsmiete 

 



3 © Dr. F. G. Rips 

Bisher („alte“) Kappungsgrenze 

 

• Rechtsgrundlage: § 558 BGB 

• Wortlaut von Abs. 3: „Bei Erhöhungen nach Abs. 1 darf sich die Miete 

innerhalb von drei Jahren, von Erhöhungen nach den §§ 559 bis 560 

abgesehen, nicht um mehr als 20 von Hundert erhöhen (Kappungsgrenze)“ 

• Keine Geltung nach Abs. 4 

1)  wenn eine Verpflichtung des Mieters zur Ausgleichszahlung  nach 

 den Vorschriften über den Abbau der Fehlsubventionierung im 

 Wohnungswesen wegen des Wegfalls der öffentlichen Bindung 

 erloschen ist und  

2) soweit die Erhöhung den Betrag der zuletzt zu entrichtenden 

 Ausgleichszahlung nicht übersteigt 
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Kappungsgrenze neu nach Mietrechtsänderungsgesetz vom 

13. 12. 2012 

• Gesetzeswortlaut von § 558 Abs. 3 neu: Bei Erhöhungen nach Abs. 1 darf 

sich die Miete innerhalb von drei Jahren, von Erhöhungen nach den §§ 559 

bis 560 abgesehen, nicht um mehr als 20 % erhöhen (Kappungsgrenze). 

Der Prozentsatz nach Satz 1 beträgt 15 von Hundert, wenn die 

ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu 

angemessenen Bedingungen in einer Gemeinde oder einem Teil einer 

Gemeinde besonders gefährdet ist und diese Gebiete nach Satz 3 bestimmt 

sind. Die Landesregierungen werden ermächtigt, diese Gebiete durch 

Rechtsverordnung für die Dauer von jeweils höchstens fünf Jahren zu 

bestimmen. 

• Zuständigkeitszuweisung auf die Länder für eine regionalisierte Regelung 

• Voraussetzung 1: Besondere Gefährdung der ausreichenden Versorgung 

der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen in 

einer Gemeinde oder einem Teil einer Gemeinde 
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Forts. Kappungsgrenze neu nach 

Mietrechtsänderungsgesetz vom 13. 12. 2012 

• Voraussetzung 2: Bestimmung dieser Gebiete durch die Landesregierung in 

der Form einer Rechtsverordnung 

• Geltung für jeweils höchstens fünf Jahre 

• Problem: Anforderungen an die angespannte Wohnungsmarktlage: 

allgemeine Indikatoren wie Wohnungsknappheit, Miethöhe etc., 

ausreichend oder wissenschaftliche Erforschung notwendig? 

• Justiziabilität dieser Voraussetzungen? 

• Umsetzung dieser Verordnung derzeit in Bayern (ohne Gutachten) für 89 

Gemeinden, weiterhin in den Stadtstaaten Berlin und Hamburg 

• Vorarbeiten in NRW und in Schleswig-Holstein 
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Begriff der ortsüblichen Vergleichsmiete 

• § 558 Abs. 2: „Die ortsübliche Vergleichsmiete wird gebildet aus den 

üblichen Entgelten, die in der Gemeinde oder einer vergleichbaren 

Gemeinde für Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, 

Beschaffenheit und Lage in den letzten vier Jahren vereinbart oder, von 

Erhöhungen nach § 560 abgesehen, geändert worden sind. Ausgenommen 

ist Wohnraum, bei dem die Miethöhe durch Gesetz oder im Zusammenhang 

mit einer Förderzusage festgelegt worden ist. 

• Neu gem. Mietrechtsänderungsgesetz von 2013: Neben den benannten 

Merkmalen erheblich die energetische Ausstattung und Beschaffenheit 

• Ungeklärt, ob zusätzliches oder stärker erklärendes Merkmal für die 

Miethöhe 

• GroKo-Programm: Verbreiterung der Grundlage für die Berechnung der 

Miethöhe 
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Forts. Begriff der ortsüblichen Vergleichsmiete 

• Wirkung: Nicht nur Abschlüsse der letzten vier Jahre, sondern darüber 

hinaus? 

• Mietpreisüberhöhung gem. § 5 Wirtschaftsstrafgesetz 

• Wortlaut § 5: 

1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig für die 

 Vermietung von Räumen zum Wohnen oder damit verbundene 

 Nebenleistungen unangemessen hohe Entgelte fordert, sich 

 versprechen lässt oder annimmt. 

2) Unangemessen hoch sind Entgelte, die in Folge der Ausnutzung eines 

 Geringangebots an vergleichbaren Räumen die üblichen Entgelte um 

 mehr als 20 % übersteigen, die in der Gemeinde oder in 

 vergleichbaren Gemeinden für die Vermietung von Räumen 

 vergleichbarer Art, Größe,  Ausstattung, Beschaffenheit und Lage oder 

 damit verbundenen Nebenleistungen in den vier Jahren 

 vereinbart oder, von Erhöhungen der Betriebskosten abgesehen, 

 geändert worden sind. 
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Forts. Begriff der ortsüblichen Vergleichsmiete 

   

  Nicht angemessen hoch sind Entgelte, die zur Deckung der laufenden 

 Aufwendungen des Vermieters erforderlich sind, sofern sie unter 

 Zugrundelegung der nach Satz 1 maßgeblichen Entgelte nicht in einem 

 auffälligen Missverhältnis zu der Leistung des Vermieters stehen. 

3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro 

 geahndet werden. 

• Nach BGH-Rechtsprechung Zustand der Gesamtgemeinde maßgeblich, 

damit praktisch kaum mehr anwendbar. 

• Ersatzloser Wegfall des § 5 Wirtschaftsstrafgesetz? 
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Mietwucher 

• Wortlaut: 

§ 291 StGB 

1) Wer die Zwangslage, die Unerfahrenheit, den Mangel an 

 Urteilsvermögen oder die erhebliche Willensschwäche eines anderen 

 dadurch ausbeutet, dass er sich oder einem Dritten 

 1.  für die Vermietung von Räumen zum Wohnen oder damit  

  verbundenen Nebenleistungen, 

  … 

  Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in einem 

  auffälligen Missverhältnis zu der Leistung oder deren Vermittlung 

  stehen, wird mit Freiheitsstraße bis zum drei Jahren oder mit  

  Geldstrafe bestraft… 
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Forts. Mietwucher 

  2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von  

  sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall 

  liegt in der Regel vor, wenn der Täter 

  1. und die Tat andere in wirtschaftliche Not bringt, 

  2. die Tat gewerbsmäßig begeht, 

  3.  sich durch Wechsel wucherische Vermögensvorteile versprechen 

   lässt. 

• Voraussetzung: U. a. Überschreiten der ortsüblichen Vergleichsmiete um 

mehr als 50 § 

• Nach Rechtsprechung in der Regel Sachverständigengutachten im 

Einzelfall erforderlich, kein Rekurieren auf den Mietspiegel 

• In der Praxis Erfüllung dieses Tatbestandes deshalb äußerst selten  
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Kappung der Wiedervermietungsmiete? 

• Kappungsgrenze gilt allgemein, d. h. grundsätzlich für alle Mietverhältnisse 

• Kappung der Wiedervermietungsmiete würde nur für solche Mietverträge 

gelten, mit denen eine bereits auf dem Markt bestehende Wohnung wieder 

vermietet wird 

• Damit keine Geltung für die Erstvermietung neu errichteten Wohnraums 

• Geplant: Keine Restriktion durch Modernisierungen, die zwischen den 

beiden Vermietungen durchgeführt werden 

• Statt dessen Möglichkeit der Umlage nach den Vorschriften der 

Modernisierung 

• Wesentlicher Inhalt: Neue Grenze für Wiedervermietungen 10 % über der 

ortsüblichen Vergleichsmiete 

• Keine Reduzierung der bisher erhobenen Miete 
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Forts. Kappung der Wiedervermietungsmiete? 

• Keine generelle Geltung, sondern nur in Wohnungsmärkten mit 

angespannter Wohnungslage 

• Fraglich, ob gleiche Tatbestandsvoraussetzungen wie in § 558 Abs. 3 BGB 

• Festlegung des Geltungshorizonts durch die Landesregierungen 

• Fraglich, ob die im GroKo-Vertrag angesprochene Konzeption zur Belebung 

des Wohnungsmarktes justiziabel sein soll 
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Politische Bewertung der Kappung der 

Wiedervermietungsmiete 

• Empirische Erkenntnisse aus Wiedervermietungen in angespannten 

Metropolen  

• Keine unmittelbare Wirkung auf das Neubauverhalten 

• Fokus: Nicht Stärkung des Neubaus, sondern „schmerztherapeutisches 

Mittel“ für die betroffenen Haushalte 

• Damit auch mittelbar Dämpfung der ortsüblichen Vergleichsmiete 

• Beschädigung des Investitionsverhaltens allenfalls durch eine „selfful filling 

prophecy“ 

• Attentistische Reaktionen bisher nicht erkennbar 
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Referentenentwurf BMJV zur Kappung der 

Wiedervermietungsmiete 

 

 

Inhalt: 

• Regelung für Staffelmietverträge 

• Regelung für Indexmietverträge 

• Auskunftsanspruch des Mieters zu den preisbildenden Tatsachen, soweit 

der Mieter diese nicht selbst ermitteln kann 

• Erfordernis der qualifizierten Rüge 

• Ersatzloser Wegfall von § 5 Wirtschaftsstrafgesetz 

• Konsequentes Bestellerprinzip im Maklerrecht 
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Einzelheiten zum Gesetzentwurf 

 

 

• § 556 d Abs. 2: Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten? 

• Dauer der Regelung 

• Keine Berücksichtigung von Mieterhöhungen innerhalb des letzten Jahres 

vor Beendigung des Mietverhältnisses 

• Berücksichtigung der Modernisierung 

• Keine Anwendung auf die Wiedervermietung „umfassend modernisierter 

Wohnungen“ 


